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Textliche Festsetzungen 
1. BAUWEISE 

1.1 Geschlossene Bauweise 

Im SO1 ist eine geschlossene Bauweise ohne Längenbeschränkung festgesetzt. 

1.2 Abweichende Bauweise 

Im SO²-Gebiet ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. In der abweichenden Bauweise 
sind Gebäude zulässig wie in der offenen, jedoch mit einer Längenbeschränkung von 17,0 m. 

2. BAULICHE NUTZUNG 

2.1 SO1-Gebiet 

Im SO1-Gebiet „Soziales Wohnen“ wird die Nutzung ergänzt in: „Pflegeheim für Dauer- und 
Tagespflege und deren Verwaltung“. Ansonsten sind die gleichen Nutzungen zulässig wie im 
SO-Gebiet "Soziales Wohnen".  

2.2 SO²-Gebiet 

Im SO²-Gebiet "Soziales Wohnen sind die gleichen Nutzungen zulässig wie im SO-Gebiet 
"Soziales Wohnen". 

3. NEBENANLAGEN UND GARAGEN 

Die textliche Festsetzung Nr. 3 der 1. Änderung „In dem Sondergebiet Soziales Wohnen sind 
maximal 20 Garagen zulässig“ wird ersatzlos gestrichen. 

 

Gestalterische Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) 
1. IM SO1-GEBIET "SOZIALES WOHNEN" GELTEN FOLGENDE 
GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN: 

1.1 Dachneigung 

Es sind nur Dächer zulässig mit einer Dachneigung von mindestens 20° und höchstens 45°. 
Garagen und Carports gem. § 12 Abs. 1 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, 
Dachaufbauten, Überdachungen für Eingangsbereiche und Freisitze sowie transparente Ge-
bäudeteile (Wintergärten) können mit einer geringeren Dachneigung oder als Flachdach aus-
gebildet werden. 

2. IM SO²-GEBIET "SOZIALES WOHNEN" GELTEN FOLGENDE 
GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN: 

2.1 Dachneigung 

Es sind nur symmetrisch geneigte Dächer zulässig mit einer Dachneigung von mindestens 35° 
und höchstens 45°. Garagen und Carports gem. § 12 Abs. 1 BauNVO und Nebenanlagen gem. 
§ 14 BauNVO, Dachaufbauten, Überdachungen für Eingangsbereiche und Freisitze sowie 
transparente Gebäudeteile (Wintergärten) können mit einer geringeren Dachneigung oder als 
Flachdach aufgebildet werden. 

2.3 Dachaufbauten 

Die Gesamtlänge der Dachaufbauten (Dachgauben, Dachhäuschen, u. ä.) darf 1/2 der jeweili-
gen Trauflänge des Gebäudes nicht überschreiten. Der Giebelabstand zu den Dachaufbauten 
(Außenseite der Außenwände) und der Abstand des Dachaustrittes zum First bzw. Walmgrad 
(in Dachneigung gemessen) darf das Maß von 1,00 m an keiner Stelle unterschreiten. Der 
Traufwandabstand (Außenseite der Außenwände) zu den Dachaufbauten darf 0,5 m nicht  
überschreiten. 

Garagen und Carports gem. § 12 Abs. 1 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, 
Dachaufbauten, Überdachungen für Eingangsbereiche und Freisitze sowie transparente Ge-
bäudeteile (Wintergärten) können mit einer geringeren Dachneigung oder als Flachdach auf-
gebildet werden. 

 

 

Hinweis 
Die sonstigen textlichen und gestalterischen Festsetzungen und Hinweise des rechtsverbindli-
chen Bebauungsplanes Nr. 0312 sowie der 1. Änderung gelten auch für diese 2. Änderung 

 

2.4 Traufwand- und Firsthöhen  

(Bezogen auf Ok Straßenmitte der jeweiligen Erschließungsstraße). 

Die Firsthöhe darf 7,50 m nicht überschreiten. Für die Traufpunkte (Schnittpunkt Außenkante 
Außenwand mit Außenkante Dachfläche) ist als Mindesthöhe 1,50 m und als Höchstgrenze 
3,50 m festgesetzt. 

3. IM WA-GEBIET GELTEN FOLGENDE GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN: 

3.1 Dachneigung 
Dächer - mit Ausnahme der Dächer von Dachaufbauten - müssen eine Neigung von mindes-
tens 35° und dürfen höchstens 45° aufweisen und sind als geneigte Satteldächer auszubilden, 
wobei Abwalmungen bis hin zum Walmdach zulässig sind. 
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